
Berlin, 17. April 2018 

Befristete Teilzeit: Ein Gesetz nur für wenige 

Zum angekündigten Gesetzesentwurf über eine befristete Teilzeit erklärt Beate Müller-Gemmeke, 

Sprecherin für ArbeitnehmerInnenrechte und aktive Arbeitsmarktpolitik: 

Die geplanten Regelungen sind ein Schritt in die richtige Richtung, bleiben aber viel zu bürokratisch und 

ein Gesetz nur für wenige. Wenn in vielen Betrieben nur einer von 15 Beschäftigten von der befristeten 

Teilzeit Gebrauch machen kann, ist das keine stabile Brücke sondern ein höchst ungerechtes 

Behelfskonstrukt, das zu Konflikten im Betrieb führen wird. 

Dringend notwendig ist eine klare und einfache Lösung für alle, die von einer befristeten Teilzeit 

Gebrauch machen wollen oder müssen. Komplizierte Regelungen aber werden es den Beschäftigten 

schwer machen, ihre berechtigten Interessen durchzusetzen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Große 

Koalition mit ihrem Gesetzesentwurf erneut in Details verliert und der Gesetzesentwurf wieder in der 

Versenkung verschwindet. 

In einer modernen Gesellschaft muss die Arbeit besser ins Leben passen. Darauf muss sich auch die 

Politik einstellen. Auch um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten brauchen wir ein praktikables und 

gerechtes Gesetz. Vor allem Frauen, die nach einer Familienphase auch wieder mehr Stunden arbeiten 

wollen, müssen davon profitieren. Heute bleiben sie häufig unfreiwillig in Teilzeit hängen. Wenn 

Zeitsouveränität für die Beschäftigt möglich wird und zwar einfach und gerecht, dann haben 

letztendlich alle etwas davon: die Beschäftigten und auch die Betriebe. 
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